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5)  Gabelstapler  mit  einer  Fahrerschutzvorrichtung. 

g)  Es  wird  ein  Gabelstapler  mit  einer  Fahrerschutz- 
cabine  2  vorgeschlagen,  der  ein  nach  oben  gewölbt 
3S  Dach  3a  aufweist,  das  mit  dem  Rahmen  der 
:ahrerschutzkabine  2  lösbar  verbunden  ist.  Dadurch 
<ann  das  Fahrzeug,  dessen  Fahrzeughöhe  mit  auf- 
gesetztem  Dach  3a  ein  Befahren  von  Normcontai- 
lern  unmöglich  macht,  nach  Vertauschen  des  ge- 
wölbten  Daches  3a  gegen  ein  flaches  Dach  3b  in 
den  Normcontainer  fahren.  Durch  Austausch  eines 
3inzigen  Teiles  sind  also  zwei  Varianten  eines  Ga- 
belstaplers  mit  unterschiedlicher  Höhe  der  Fahrer- 
schutzkabine  2  lieferbar. 
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Sabelstapler  mit  einer  Fahrerschutzvorrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  Gabelstapler  mit  einer 
jen  Fahrersitzraum  nach  oben  begrenzenden  Fah- 
■erschutzvorrichtung. 

Meist  sind  solche  Fahrerschutzvorrichtungen 
als  offene  oder  geschlossene  Fahrerschutzkabinen 
ausgebildet.  Zwischen  der  Dachunterkante  der  Fah- 
■erschutzkabine  und  der  Sitzfläche  des  Fahrersit- 
zes  muß  dabei  ein  bestimmter  Mindestabstand  ein- 
gehalten  werden,  damit  normalgewachsene  Fahrer 
aufrecht  sitzen  können.  Aus  Komfortgründen  wird 
jedoch  ein  Abstand  gewählt,  der  größer  ist  als  der 
Mindestabstand.  Der  Abstand  bestimmt  aber  die 
Höhe  der  Fahrerschutzkabine  und  damit  auch  die 
Gesamthöhe  des  Gabelstaplers  bei  eingefahrenem 
Hubmast.  Bei  bestimmten  Gabelstaplern  kann  sich 
nun  das  Problem  ergeben,  daß  die  Fahrzeughöhe 
zu  groß  ist,  um  mit  dem  Gabelstapler  in  Normcon- 
tainer  zu  fahren  und  dort  Be-  und  Entladearbeiten 
zu  verrichten,  obwohl  der  Gabelstapler  aufgrund 
seiner  übrigen  Amessungen  und  der  Tragfähigkeit 
bestens  für  solche  Arbeiten  in  beengten  räumli- 
chen  Umgebungen  geeignet  ist.  In  diesen  Fällen 
rüstet  man  herstellerseitig  den  Gabelstapler  mit 
einer  Fahrerschutzkabine  aus,  die  niedriger  gebaut 
ist  und  somit  zu  einer  Verringerung  der  Fahrzeug- 
höhe  führt,  so  daß  derartige  Arbeiten  in  Normcon- 
tainern  nunmehr  mit  dem  Gabelstapler  ausgeführt 
werden  können.  Als  Folge  davon  verringert  sich 
jedoch  der  Abstand  zwischen  der  Sitzfläche  des 
Fahrersitzes  und  der  Dachunterkante  möglicherwei- 
se  bis  zum  Erreichen  des  vorgeschriebenen  Min- 
destmaßes.  Ein  größerer  Nachteil  besteht  aber  dar- 
in,  daß  mindestens  zwei  Typen  von  Fahrerschutz- 
kabinen  mit  unterschiedlichen  Abmessungen  her- 
gestellt  und  bei  Serienfertigung  gelagert  werden 
müssen,  wozu  auch  die  Lagerung  von  Halbzeugen 
gehört,  damit,  je  nach  Bestellung,  Gabelstapler  mit 
unterschiedlichen  Fahrerschutzkabinen  ohne  Zeit- 
verzug  lieferbar  sind.  Dies  ist  unwirtschaftlich  und 
führt  zu  einer  Verteuerung  des  Gabelstaplers. 

Würde  man  nun  ausschließlich-  Gabelstapler 
mit  niedrigen  Fahrerschutzkabinen  herstellen,  so 
brächte  das  wegen  des  geringeren  Abstandes  zwi- 
schen  der  Sitzfläche  des  Fahrersitzes  und  der 
Dachunterkante  eine  Verschlechterung  des  Fahr- 
komforts  mit  sich  und  damit  auch  eine  Verringe- 
rung  der  Arbeitsleistung  des  Fahrers,  denn  ein 
Großteil  der  Gabelstapler  wird  überwiegend  für  Be- 
und  Entladearbeiten  unter  freiem  Himmel  benutzt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
genannten  Nachteile  zu  beseitigen  und  einen  Ga- 
belstapler  zu  schaffen,  der  mit  geringen  Mitteln  für 
beide  Einsatzzwecke  ausrüstbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Fahrerschutzvorrichtung  im  wesent- 

lichen  aus  einem  Grundrahmen  und  einem  aufge- 
setztem  Oberteil  besteht. 

Somit  kann  durch  Austausch  des  Oberteils  je- 
der  gewünschte  Abstand  zwischen  der  oberen  Be- 

5  grenzung  der  Fahrerschutzvorrichtung  und  der  Sitz- 
fläche  des  Fahrers  hergestellt  werden.  Wenn  nun 
ein  Gabelstapler  gefordert  ist,  der  Verladearbeiten 
in  Normcontainern  verrichten  soll,  so  wird  anstelle 
des  höheren  Oberteils  ein  flacheres  Oberteil  auf 

w  den  Grundrahmen  aufgesetzt.  Die  Höhenabhängig- 
keit  des  Gabelstaplers  wird  damit  in  das  Oberteil 
verlegt.  Das  Oberteil  kann  sowohl  Rahmenfunktion 
für  die  Fahrerschutzvorrichtung  übernehmen,  so- 
fern  es  in  beiden  Ausführungen  entsprechend  di- 

75  mensioniert  ist,  als  auch  lediglich  eine  Abdeckung 
bilden,  z.B.  als  Schutz  vor  herabfallenden  Gegen- 
ständen. 

Beispielsweise  betrage  die  Fahrzeughöhe  in 
der  Gabelstapler-Ausführung  mit  hohem  Oberteil 

20  2200  mm  bei  einem  Abstand  zwischen  der  Sitzflä- 
che  des  Fahrersitzes  und  der  oberen  Begrenzung 
der  Fahrerschutzvorrichtung  von  1050  mm.  Für  den 
Containerbetrieb,  bei  dem  die  Fahrzeughöhe  z.B. 
2100  mm  nicht  überschreiten  darf,  wird  das  Ober- 

25  teil  abgenommen  und  gegen  ein  flacheres  Oberteil 
ausgetauscht,  so  daß  die  Fahrzeughöhe  des  Gabel- 
staplers  nur  noch  beispielsweise  2090  mm  beträgt 
bei  einem  vorgeschriebenen  Mindestabstand  von 
1000  mm  zwischen  der  Sitzfläche  und  der  oberen 

30  Begrenzung  der  Fahrerschutzvorrichtung. 
Es  ist  vorteilhaft  wenn  das  Oberteil  fest  oder 

lösbar  mit  dem  Grundrahmen  verbunden  ist.  Eine 
feste  Verbindung  dieser  Teile  kann  beispielsweise 
durch  Schweißen  herstellerseitig  erfolgen.  Je  nach 

35  Kundenwunsch  können  damit  Gabelstapler  mit 
Fahrerschutzvorrichtungen  in  unterschiedlicher 
Höhe  ausgeliefert  werden,  wobei  es  dann  günstig 
ist,  wenn  das  Oberteil  als  Teil  des  Rahmens  ausge- 
bildet  ist.  Eine  lösbare  Verbindung  hat  den  Vorteil, 

40  daß  beim  Anwender  ein  Austausch  des  Oberteils 
erfolgen  kann,  wodurch  der  Verwendungszweck 
des  Gabelstaplers  nicht  von  vorneherein  festgelegt 
ist. 

Es  ist  zweckmäßig,  wenn  die  Auflagestellen 
45  des  Oberteils  auf  dem  Grundrahmen  einen  Abstand 

zur  Fahrfläche  aufweisen,  der  kleiner  ist  als  die 
lichte  Höhe  von  Normcontainern.  Dadurch  kann  ein 
einheitlicher  Grundrahmen  für  beide  Gabelstäpler- 
Ausführungen  verwendet  werden,  wodurch  sich  der 

so  Herstellungsaufwand  und  die  Lagerhaltung  be- 
trächtlich  verringert. 

In  einer  günstigen  Weiterbildung  des  Erfin- 
dungsgegenstands  ist  das  Oberteil  als  nach  oben 
gewölbtes  Dach  ausgebildet,  so  daß  diese  Ausfüh- 
rung  für  den  Verladebetrieb  außerhalb  von  Norm- 
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ontainern  Verwendung  finden  kann  und  ein  Maxi- 
lum  von  Sitzkomfort  erreicht  ist.  Wenn  das  Ober- 
sil  hingegen  als  flaches  Dach  ausgebildet  ist,  kann 
er  Gabelstapler  in  Normcontainer  einfahren  und 
ort  betrieben  werden.  Es  ist  zweckmäßig,  daß  das 
ach  oben  gewölbte  Dach  als  Hohlraum  mit  einer 
)eckf  lache  und  vier  Seitenflächen  ausgebildet  ist 
nd  die  vier  Seitenflächen  schräg  zur  Deckfläche 
egen.  Diese  Form  läßt  sich  auf  einfache  Weise, 
.B.  als  Schweißkonstruktion  ausführen. 

Für  den  Fall,  daß  die  Fahrerschutzvorrichtung 
,ls  Fahrerschutzkabine  ausgebildet  ist,  die  front- 
md  heckseitig  Wände  mit  Sichtscheiben  aufweist 
ind  an  deren  Seiten  Türen  angeschlagen  sind,  tritt 
ler  Vorteil  eines  einheitlichen  Grundrahmens  be- 
onders  zu  Tage.  Die  genannten  Teile  sind  in  der 
Erstellung  nämlich  relativ  teuer  und  es  bedeutet 
»inen  großen  finanziellen  Aufwand  diese  Elemente 
i  zwei  unterschiedlichen  Ausführungen  herzustel- 
sn  und  zu  lagern.  Dies  wird  vermieden,  wenn  die 
"eile  lediglich  passend  zum  einheitlichen  Grund- 
ahmen  der  Fahrerschutzkabine  ausgelegt  sind. 

Wenn  die  Sitzauflage  des  Fahrersitzes  höhen- 
'erstellbar  ist,  was  auch  durch  Entfernen  eines 
reiles  der  Sitzauflage  erreicht  werden  kann,  ergibt 
■ich  die  Möglichkeit,  den  durch  das  Aufsetzen  des 
lächeren  Daches  verringerten  Abstand  zwischen 
ier  Sitzfläche  des  Fahrersitzes  und  der  Dachunter- 
cante  wieder  zu  vergrößern.  Dies  kann  auch  da- 
jurch  erreicht  werden,  daß  der  komplette  Fahrer- 
sitz  vor  Auslieferung  des  Gabelstaplers  gegen  ei- 
len  flacheren  Sitz  ausgetauscht  wird. 

Wenn  das  Lenkrad  höhenverstellbar  ist  kann 
eicht  eine  Anpassung  an  die  veränderten  ergono- 
nischen  Verhältnisse  erreicht  werden. 

Anhand  des  nachstehenden  schematischen  Fi- 
gurenbeispiels  soll  die  Erfindung  veranschaulicht 
werden,  wobei  in  der  Figur  die  Seitenansichten 
zweier  großteils  identischer  Gabelstapler  dargestellt 
sind. 

Auf  dem  Rahmen  1  eines  Gabelstaplers  ist  in 
diesem  Beispiel  eine  als  Fahrerschutzkabine  2  aus- 
gebildete  Fahrerschutzvorrichtung  aufgebaut,  deren 
Seiten  offen  sind.  Die  Fahrerschutzvorrichtung  kann 
aber  auch  nach  allen  Seiten  vollständig  offen  sein, 
d.h.  nur  aus  einem  Rahmen  bestehen,  oder  front- 
und  heckseitig  Sichtscheiben  und  an  den  Seiten 
Türen,  sowie  ein  Dach  aufweisen.  Der  obere  Ab- 
schluß  der  Fahrerschutzkabine  2  des  mit  A  gekenn- 
zeichneten  Gabelstaplers  wird  von  einem  nach 
oben  gewölbten  Dach  3a  gebildet.  Das  Dach  3a  ist 
abnehmbar  und  kann  sowohl  ein  die  Front-  und  die 
Heckseite  der  Fahrerschutzkabine  verbindendes 
Rahmenteil  darstellen  als  auch  auf  einen  bereits 
geschlossenen  käfigartigen  Rahmen  aufgesetzt 
sein.  In  jedem  Fall  ist  das  Dach  3a  deutlich  hohl- 
raumförmig  ausgebildet.  Die  Auflageebene  4  bzw. 
die  Auflagestellen,  an  denen  das  Dach  3a  auf  der 

ranrerscnuxzKaDine  z  aumeyi,  weisi  einen  nuaianu 
zur  Fahrfläche  des  Gabelstaplers  auf,  der  kleiner 
ist  als  die  lichte  Höhe  von  Normcontainern.  Wenn 
das  Dach  3a  aufgesetzt  ist,  ergibt  sich  jedoch  eine 

i  Fahrzeughöhe,  die  ein  Befahren  eines  Normcontai- 
ners  unmöglich  macht.  Wird  aber  das  Dach  3a 
abgenommen  und  ein  flaches  Dach  3b  wie  an  dem 
mit  B  markierten  Gabelstapler  gezeigt  aufgesetzt, 
so  kann  der  Gabelstapler  in  den  Normcontainer 

o  einfahren.  In  diesem  Zustand  ist  der  vorgeschriebe- 
ne  Mindestabstand  zwischen  der  Sitzfläche  5  des 
Fahrersitzes  6  und  der  Unterkante  des  Daches  3b 
gerade  noch  eingehalten.  Ist  dies  nicht  der  Fall 
oder  soll  der  Abstand  aus  Komfortgründen  oder 

5  aus  Sicherheitsgründen  erhöht  werden,  so  daß  sich 
beispielsweise  der  Fahrer  vom  Fahrersitz  6  erhe- 
ben  kann,  um  das  Be-  und  Entladen  durch  die 
Sichtscheibe  besser  beobachten  zu  können,  dann 
kann  der  Fahrersitz  6  gegen  einen  niedrigeren  Sitz 

o  ausgetauscht  oder  in  der  Höhe  verstellt  werden. 
Das  höhenverstellbare  Lenkrad  7  ermöglicht  eine 
Anpassung  an  die  geänderten  ergonomischen  Ver- 
hältnisse.  Das  gewölbte  Dach  3a  ist  einfach  her- 
steilbar  durch  eine  Deckfläche  8  und  vier  Seitenflä- 

5  chen  9. 

Ansprucne 

jo  1.  Gabelstapler  mit  einer  den  Fahrersitzraum 
nach  oben  begrenzenden  Fahrerschutzvorrichtung, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fahrerschutzvor- 
richtung  im  wesentlichen  aus  einem  Grundrahmen 
und  einem  aufgesetztem  Oberteil  besteht. 

?5  2.  Gabelstapler  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Oberteil  fest  oder  lösbar  mit 
dem  Grundrahmen  verbunden  ist. 

3.  Gabelstapler  nach  einem  der  vorangegange- 
nen  Ansprüche  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

40  Auflagestellen  (4)  des  Oberteiles  auf  dem  Grund- 
rahmen  einen  Abstand  zur  Fahrfläche  aufweisen, 
der  kleiner  ist  als  die  lichte  Höhe  von  Normcontai- 
nern. 

4.  Gabelstapler  nach  einem  der  Ansprüche  1 
45  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Oberteil 

als  nach  oben  gewölbtes  Dach  (3a)  ausgebildet  ist. 
5.  Gabelstapler  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Dach  (3a)  als  Hohlraum  mit 
einer  Deckfläche  (8)  und  vier  Seitenflächen  (9) 

so  gebildet  ist  und  die  Seitenflächen  (9)  schräg  zur 
Deckfläche  (8)  liegen. 

6.  Gabelstapler  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Oberteil 
als  flaches  Dach  (3b)  ausgebildet  ist. 

55  7.  Gabelstapler  nach  einem  der  vorangegange- 
nen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Fahrerschutzvorrichtung  als  Fahrerschutzkabine  (2) 
ausgebildet  ist,  die  front-  und  heckseitig  Wände  mit 
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Sichtscheiben  aufweist  und  an  deren  Seiten  Türen 
angeschlagen  sind. 

8.  Gabelstapler  nach  einem  der  vorangegange- 
len  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Bitzauflage  (5)  des  Fahrersitzes  (6)  höhenverstell-  5 
Dar  ist. 

9.  Gabelstapler  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Fahrersitz  (6)  austauschbar 
st. 

10.  Gabelstapler  nach  Anspruch  8  oder  9,  da-  m 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Lenkrad  (7)  höhen- 
/erstellbar  ist. 
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